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1. Hintergrund

Nationaler Kontext: Netto-Null-Ziel bis 2050 und Klimastrategie Bundesrat
Umweltverträglichkeitsberichte (UVB)

– Das UVP-Handbuch des BAFU (2009) berücksichtigt den Bereich Klima nur dann als
relevant, falls es anlagerspezifische spezifische Vorschriften gibt, was zur Zeit nicht der
Fall ist (Ausnahme: Bautransportrichtlinie Luft).

– Bericht Kommission UREK-N «Klimatische Auswirkungen bei der UVP berücksichtigen»
(Postulat vom 14. Januar 2020):
→Es gibt keine Rechtsgrundlage für den Einbezug des Klimabereichs im UVB.
→Gemäss Bericht erachtet der Bundesrat ein (freiwilliges) Mitführen der

Klimawirkungen im Rahmen der UVP für sinnvoll.
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1. Hintergrund

Falls der Bereich Klima in einem UVB untersucht wird,
dann in der Regel nur die direkten der geplanten
Anlage zurechenbaren Emissionen.

Es gibt ausserhalb eines UVB Bereiche mit
Berücksichtigung Klima:
– Instrumente und Labels im Bereich Nachhaltigkeit

(z.B. SNBS)
– Raumplanerische Interessenabwägunge
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2. Ziele und Grundprinzipien der vorgeschlagenen Methode

Ziele
– Bauherren dazu anregen, sich freiwillig zu engagieren und dabei die Auswirkungen auf das

Klima zu berücksichtigen
– Optimierungspotenziale hinsichtlich Klimaschutz und Klimaanpassung identifizieren
– Integration der Ergebnisse in die Planung und Umsetzung von Massnahmen
Grundsätze
– Das Vorgehen im UVB muss pragmatisch und massnahmenorientiert sein.
– Der Mehraufwand für die Bearbeitung eines UVB muss gering und effizienzorientiert sein.
– Die beteiligten Akteure haben ein einheitliches Verständnis der Konzepte und Systemgrenzen

der betrachteten Emissionen (Scope 1 bis 3 aus Bau- und Betriebsphase) sowie die zu
berücksichtigenden Auswirkungsbereiche und Handlungfelder hinsichtlich Klimanpassung
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2. Ziele und Grundprinzipien der vorgeschlagenen Methode

Ganzheitlich:
• Berücksichtigung der direkten und indirekten sowie vor- und nachgelagerten THG-

Emissionen
• Sowohl Mitigation (Minimierung der THG-Emissionen) als auch Adaptation (Anpassung an

Klimawandel) berücksichtigen.
Pragmatisch:
• Quantifizierung kann grundsätzlich sinnvoll sein → Widerspruch zu Kosten!
• Quantifizierung der THG-Emissionen nur dort, wo dies für lufthygienische Fragestellungen

ohnehin notwendig ist.
Massnahmenorientiert:
• Massnahmen unter Einbezug der Relevanzanalyse denken und planen und ggf. auch für

indirekte sowie vor- und nachgelagerte THG-Emissionen eruieren
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1. Nutzen für Bauherrschaften

– Nachweis, dass das Projekt mit dem Ziel der CO2-
Neutralität bis 2050 vereinbar ist oder dass die
Emissionen so weit wie möglich reduziert werden
konnten.

– Durch die Offenlegung der Auswirkungen auf das
Klima und der getroffenen Massnahmen zur
Reduzierung der Auswirkungen können allenfalls
Einsprachen hinsichtlich der Klimaverträglichkeit
des Projekts vermieden oder reduziert werden.

– Die Projekte werden so hinsichtlich Mitigation
optimiert und durch Adaptation langfristig
widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen
des Klimawandels. Ggf. können durch
Massahmen langfristig Kosten und Ressourcen für
die Bauherrschaft eingespart werden.
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5. Übersicht über die Checkliste
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6. Mögliche Massnahmen (Mitigation)
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6. Mögliche Massnahmen (Adaptation)
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7. Perspektiven und mögliche Entwicklungen

• Anwendung der Methode und der Checkliste und Anpassung
entsprechend den Erfahrungen der verschiedenen Akteure

• Konkretisierung der Liste der möglichen Massnahmen
• Konzeptionelle Überlegungen zur Quantifizierung der

Auswirkungen
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8. Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt bereits in der Phase der Umweltbegleitplanung.

Je nach UVP-Projekt, Bauherrschaft und Kanton können die
Umweltbegleitplanung als auch die Klimaschutzmassnahmen sehr unterschiedlich
ausfallen.
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Bereitschaft für
freiwillige Massnahmen

Gesetzliche VorgabenBauherrschaftBauprojekt

Vorbildunktion BundBundesgesetzBund: SBB/ASTRA etc.Anlagetypen gemäss UVPV

Massgebliches Verfahren Bund

 Plangenehmigungsverfügung
 Konzessionserteilung

Massgebliches Verfahren Kanton

 Kantonale Baubewilligung
 Bebauungsplan/Sondernutzungsplanung
 Konzessionserteilung

Vorbildunktion KantonKantonale Gesetze

inkl. Spannbreite:

- Strategie

- Merkplättern

- Richtlinien

Kanton
Kantonsnahe Unternehmen/
Unternehmen mit
öffentlichkeitswirksamen Aufgaben:

 Energieversorger (BKW, IWB)
 ÖV-Betreiber (BVB, BLT)
 Uni-Spitäler

Private Bauherrschaft:

 Wettbewerbsfähigkeit
 Compliance interner

Richtlinien

Privater Bauherrschaften

Der Handlungsspielraum für Mitigation- und Adaptationsmassnahmen kann sich
erheblich unterscheiden:

 je nach gesetzlichen Vorgaben in den Kantonen

 je nach Akteur der Bauplanung und Bereitschaft für Klimaschutzmassnahmen
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8. Umsetzung

Rolle der Umweltbüros und UVP-Koordinationsstellen in den Kantonen:

Möglichst frühzeitig das Thema Mitigation/Adaptation in die Bauplanung einbringen.

Situationsbezogen die Handlungsmöglichkeiten für Massnahmen nutzen.

Klima bleibt eine Querschnittsaufgabe!
Die Fachkompetenz zur Querschnittaufgabe «Klima» ist in verschiedensten Fachbereichen verankert.

Entsprechend sind auch diverse Dienststellen bei der Beurteilung der UVB-Berichte einzubeziehen.

Es gibt nicht DEN Umweltbereich «Klima» mit einer Dienststelle.
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Fragen?
Thomas Leutenegger
 Dipl. Natw. ETH / Geograf
 Projektleiter/Experte

Umweltplanung / UVB

Thomas.Leutenegger@ebp.ch
+41 44 395 11 82

Denise Fussen
 M.Sc. Umweltmanagement, M.Sc.

Volkswirtschaftslehre
 Mitverantwortliche der Abteilung

„Ressourcen, Energie und Klima”
 Expertin für Klima und UVB

Denise.Fussen@ebp.ch
+41 44 395 11 45
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Fragen /
Diskussion

www.lewatana.de
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